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Aufhebung der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler: 

Regierungsrat verabschiedet Botschaft  
 

Mit der Überweisung eines parlamentarischen Vorstosses in der Septembersession 2024 

wurde der Regierungsrat beauftragt, dem Kantonsrat eine Gesetzesänderung zu 

unterbreiten, mit der die Liste der säumigen Prämienzahlerinnen und Prämienzahler 

aufgehoben werden kann. Die im Rahmen der Vernehmlassung eingegangenen 29 

Stellungnahmen zeigten eine breite Zustimmung zur Vorlage. Die Botschaft, die vom 

Regierungsrat verabschiedet worden ist, wird voraussichtlich diesen Juni im Kantonsrat 

beraten. 

 

Der Kanton Luzern führt seit 2012 eine Liste, auf der Prämienzahlende erfasst werden, die ihre 

Krankenkassenprämien trotz Betreibung nicht bezahlt haben. Diese Liste wird durch die Stelle für 

ausstehende Prämien und Kostenbeteiligung (STAPUK) betrieben, welche seit dem 1. Januar 2019 

dem Sozialversicherungszentrum WAS des Kantons Luzern angegliedert ist. Für die auf der Liste 

eingetragenen Personen schieben die Krankenversicherer die Übernahme der Kosten für 

medizinische Behandlungen auf. Übernommen werden nur noch die Kosten für 

Notfallbehandlungen.  

 

In der Septembersession 2024 hat der Kantonsrat einen parlamentarischen Vorstoss erheblich 

erklärt, der die Aufhebung dieser Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler verlangt. Der 

Regierungsrat wurde damit beauftragt, dem Kantonsrat die für die Aufhebung der Liste 

notwendige Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

zu unterbreiten. In der Folge hat der Regierungsrat entschieden, die Liste per 1. November 2024 

bis zur definitiven Aufhebung zu sistieren. Personen, die sich auf der Liste befinden, können somit 

seit Anfang November 2024 wieder Leistungen zu Lasten der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung beziehen. Zudem hat der Regierungsrat das Gesundheits- und 

Sozialdepartement damit beauftragt, eine Vernehmlassung zur Gesetzesänderung durchzuführen. 

Diese dauerte vom 3. Januar bis 14. März 2025.  

 

Ergebnisse der Vernehmlassung 

Insgesamt gingen im Rahmen der Vernehmlassung 29 Stellungnahmen von fünf Gemeinden, dem 

Verband Luzerner Gemeinden (VLG), den Kantonsparteien SVP, FDP, Die Mitte, SP, GLP und den 

Grünen, vom Sozialversicherungszentrum WAS, von Seiten der Krankenversicherer und von den 

Leistungserbringern ein. Die geplante Gesetzesänderung stiess in der Vernehmlassung auf breite 

Zustimmung. Alle Parteien bis auf die SVP unterstützten die Aufhebung der Liste. Die Befürworter 

der Gesetzesänderung verwiesen insbesondere auf die ausgebliebene Wirkung der Liste auf die 
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Zahlungsmoral der säumigen Prämienzahlenden. Stattdessen hätten die Zahlungsausstände 

während des Zeitraums, in dem die Liste geführt wurde und der Leistungsaufschub galt, erheblich 

zugenommen. Zudem hätte die Liste den Zugang zur Gesundheitsversorgung von vulnerablen 

Personengruppen erheblich eingeschränkt, was wiederum zu hohen gesellschaftlichen Folgekosten 

führen würde. Die SVP und eine Gemeinde lehnten die Gesetzesvorlage zur Aufhebung der Liste 

ab. Als Hauptargument wird der einstige Beweggrund für die Einführung der Liste genannt: Die 

Liste sei eine notwendige, präventive Massnahme zur Verhinderung der Nichtbezahlung der 

Krankenkassenprämien.  

 

Das Sozialversicherungszentrum WAS beantragte, dass im Zuge der geplanten 

Gesetzesänderungen auch die bis anhin gesetzlich verankerte Meldepflicht über die Betreibungen 

der Versicherer an die STAPUK und an die Gemeinden aufgehoben wird. Aufgrund der 

entsprechenden Stellungnahme des VLG und der Tatsache, dass die Meldepflicht primär der 

Mitteilung einer anstehenden Erfassung auf der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler 

diente, soll diesem Antrag gefolgt und die Meldepflicht aufgehoben werden. Es handelt sich um 

den einzigen Punkt, in dem sich der Vernehmlassungsentwurf und der Botschaftsentwurf 

unterscheiden.  

 

Die vorgesehene Gesetzesänderung erfordert zudem auch eine Anpassung auf Verordnungsstufe.  

 

Die Vorlage wird voraussichtlich in der Juni-Session des Kantonsrats erstmals beraten. Die zweite 

Beratung im Parlament ist für die August-Session vorgesehen.  

 

 
 

Anhang 

Botschaft B 51 

 

Kontakt 

Dr. Cornel Kaufmann 

Departementssekretär 

Gesundheits- und Sozialdepartement 

Telefon 041 228 63 85 

(erreichbar am 12. Mai 2025 zwischen 16.00 und 16.30 Uhr) 

 

 

 

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=5a23221d5a544f11a0648fcbfb5f41e0
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Aufhebung der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler: Regierungsrat verabschiedet Botschaft 

Titel: Was ist neu? Was ist wichtig? Maximal 100 Zeichen



Mit der Überweisung eines parlamentarischen Vorstosses in der Septembersession 2024 wurde der Regierungsrat beauftragt, dem Kantonsrat eine Gesetzesänderung zu unterbreiten, mit der die Liste der säumigen Prämienzahlerinnen und Prämienzahler aufgehoben werden kann. Die im Rahmen der Vernehmlassung eingegangenen 29 Stellungnahmen zeigten eine breite Zustimmung zur Vorlage. Die Botschaft, die vom Regierungsrat verabschiedet worden ist, wird voraussichtlich diesen Juni im Kantonsrat beraten.

Lead: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer? Wann? Was? Wo? (Warum?)  Maximal 3 wichtige Gedanken. Maximal 5 kurze Hauptsätze. Der Lead muss Facebook-tauglich sein, also eine abgeschlossene Sinneinheit darstellen.



Der Kanton Luzern führt seit 2012 eine Liste, auf der Prämienzahlende erfasst werden, die ihre Krankenkassenprämien trotz Betreibung nicht bezahlt haben. Diese Liste wird durch die Stelle für ausstehende Prämien und Kostenbeteiligung (STAPUK) betrieben, welche seit dem 1. Januar 2019 dem Sozialversicherungszentrum WAS des Kantons Luzern angegliedert ist. Für die auf der Liste eingetragenen Personen schieben die Krankenversicherer die Übernahme der Kosten für medizinische Behandlungen auf. Übernommen werden nur noch die Kosten für Notfallbehandlungen. 



In der Septembersession 2024 hat der Kantonsrat einen parlamentarischen Vorstoss erheblich erklärt, der die Aufhebung dieser Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler verlangt. Der Regierungsrat wurde damit beauftragt, dem Kantonsrat die für die Aufhebung der Liste notwendige Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung zu unterbreiten. In der Folge hat der Regierungsrat entschieden, die Liste per 1. November 2024 bis zur definitiven Aufhebung zu sistieren. Personen, die sich auf der Liste befinden, können somit seit Anfang November 2024 wieder Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung beziehen. Zudem hat der Regierungsrat das Gesundheits- und Sozialdepartement damit beauftragt, eine Vernehmlassung zur Gesetzesänderung durchzuführen. Diese dauerte vom 3. Januar bis 14. März 2025. 



Ergebnisse der Vernehmlassung

Insgesamt gingen im Rahmen der Vernehmlassung 29 Stellungnahmen von fünf Gemeinden, dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG), den Kantonsparteien SVP, FDP, Die Mitte, SP, GLP und den Grünen, vom Sozialversicherungszentrum WAS, von Seiten der Krankenversicherer und von den Leistungserbringern ein. Die geplante Gesetzesänderung stiess in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung. Alle Parteien bis auf die SVP unterstützten die Aufhebung der Liste. Die Befürworter der Gesetzesänderung verwiesen insbesondere auf die ausgebliebene Wirkung der Liste auf die Zahlungsmoral der säumigen Prämienzahlenden. Stattdessen hätten die Zahlungsausstände während des Zeitraums, in dem die Liste geführt wurde und der Leistungsaufschub galt, erheblich zugenommen. Zudem hätte die Liste den Zugang zur Gesundheitsversorgung von vulnerablen Personengruppen erheblich eingeschränkt, was wiederum zu hohen gesellschaftlichen Folgekosten führen würde. Die SVP und eine Gemeinde lehnten die Gesetzesvorlage zur Aufhebung der Liste ab. Als Hauptargument wird der einstige Beweggrund für die Einführung der Liste genannt: Die Liste sei eine notwendige, präventive Massnahme zur Verhinderung der Nichtbezahlung der Krankenkassenprämien. 



Das Sozialversicherungszentrum WAS beantragte, dass im Zuge der geplanten Gesetzesänderungen auch die bis anhin gesetzlich verankerte Meldepflicht über die Betreibungen der Versicherer an die STAPUK und an die Gemeinden aufgehoben wird. Aufgrund der entsprechenden Stellungnahme des VLG und der Tatsache, dass die Meldepflicht primär der Mitteilung einer anstehenden Erfassung auf der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler diente, soll diesem Antrag gefolgt und die Meldepflicht aufgehoben werden. Es handelt sich um den einzigen Punkt, in dem sich der Vernehmlassungsentwurf und der Botschaftsentwurf unterscheiden. 



Die vorgesehene Gesetzesänderung erfordert zudem auch eine Anpassung auf Verordnungsstufe. 



Die Vorlage wird voraussichtlich in der Juni-Session des Kantonsrats erstmals beraten. Die zweite Beratung im Parlament ist für die August-Session vorgesehen. 

Text: Wichtiges zuerst. Kurze, einfache Sätze. Alltagssprache, kein Fachjargon. Sprachbilder. Aktiv statt Passiv. Verben statt Substantive. Abschnitte mit Zwischentiteln erleichtern die Übersicht. Zuerst die Fakten, dann die Wertungen (Zitate). Im Idealfall ist der Text von hinten her kürzbar, ohne dass die Verständlichkeit leidet.







Anhang

Botschaft B 51

Namenkonvention beachten:	YYYYMMDD_Name_der_Datei

→ Datum = Datum des Versandes, keine Leerzeichen sondern Unterstriche, keine Umlaute



Kontakt

Dr. Cornel Kaufmann

Departementssekretär

Gesundheits- und Sozialdepartement

Telefon 041 228 63 85

[bookmark: _GoBack](erreichbar am 12. Mai 2025 zwischen 16.00 und 16.30 Uhr)

[Format:]

Vorname Name

Funktion

Organisation

Telefon 041 228 00 00		[«Telefon» ausschreiben]

vorname.nachname@lu.ch	[Kein Text “E-Mail:”]

Jede Medienmitteilung enthält mindestens eine Kontaktadresse für Rückfragen. Es ist sicherzustellen, dass die Ansprechperson erreichbar ist.





Hauptaussage der Mitteilung

Max. 220 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz)

 Zielgruppe:Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern, einfache Sprache, Thema muss «Community-tauglich» sein (Als Geschichte aufbereitet, niederschwellig und den Kanton Luzern als Einheit repräsentierend). Von Vorteil mit BIld
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